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Kein Grillverbot im öffentlichen Raum 

 

Der Stadtrat nimmt zum Postulat wie folgt Stellung: 

 

In den letzten Jahren hat sich die Freizeitnutzung des öffentlichen Grundes stark verändert. 

Einerseits ist eine starke Zunahme von Boulevardrestaurants zu beobachten, andererseits 

werden auch öffentliche Parks und Räume auf Stadtgebiet viel intensiver genutzt. Mit dieser 

Entwicklung werden die öffentlichen Räume stärker belastet. Neben positiven Auswirkungen 

wie der Belebung der Stadt und Begegnungsmöglichkeiten gibt es auch negative Auswirkun-

gen wie Littering. Es gibt aber auch Nutzungen, die auf den ersten Blick unbedenklich sind, 

wie das Grillieren an lauen Sommerabenden in Parks und Grünanlagen. 

 

Grillieren auf öffentlichem Grund, beispielsweise auf der Ufschötti oder auf der Bühlermatte, 

hat stark zugenommen. Es stellt dann ein Problem dar, wenn Einweggrills verwendet werden, 

die auf den Rasenflächen starke Verbrennungen zurücklassen. Zudem wird die meist noch 

heisse Kohle manchmal unsachgemäss entsorgt, und zwar in Blumenrabatten oder (Plastik-) 

Abfallbehältern. Das führt zu Schäden, die von der Stadtgärtnerei aufwendig behoben wer-

den müssen, und auch die unsachgemässe Entsorgung der (glühenden) Asche ist nicht unge-

fährlich. 

 

Der Stadtrat erachtet ein Grillverbot als nicht notwendig und durchsetzbar. Er beabsichtigt, 

analog anderer Städte (Basel, Zürich), Richt- und Leitlinien für das sachgemässe Grillieren auf 

öffentlichem Grund zu erarbeiten. Zudem wird das Errichten von öffentlichen Grillstellen ge-

prüft. 

 

Der Stadtrat nimmt das Postulat entgegen und beantragt, es abzuschreiben. 
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